
Anlage 3 – Veröffentlichung 

Korrektur der Allgemeinen Bestimmungen für die Entwässerung und die Entgelte der 

DESWA GmbH (ABE) vom 01.01.2019 

Aufgrund des § 4 Zi. 4  in Verb. mit dem § 8 Zi. 2 der Abwassersatzung der Stadt Dessau-

Roßlau vom 01.01.2016 hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 13.03.2019 folgende 

Korrektur der Allgemeinen Bestimmungen für die Entwässerung und die Entgelte der 

DESWA GmbH (ABE) bestätigt. 

I. Sachliche Änderung 

Der Anhang II (Preisliste), § 4 Niederschlagswasser wird wie folgt korrigiert: 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in das zentrale Entwässerungsnetz der Stadt ist 
ein Entgelt von 2,09 EUR/m³ (netto 1,76 EUR/m³) zu zahlen. Die Ermittlung der 
Niederschlagsmenge erfolgt entsprechend Anhang III. 
 

Netto   MwSt   Brutto  

1,76 €/m3   0,33 €/m3   2,09 €/m3  

 

II. Inkrafttreten 

Die Korrektur der Allgemeinen Bestimmungen für die Entwässerung und die Entgelte der 

DESWA GmbH (ABE) vom 01.01.2019 tritt zum 01.04.2019 in Kraft. 
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